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Öffentliche Bekanntmachung 

 

Standortbezogene Vorprüfung mit dem Ergebnis, dass keine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchgeführt werden muss. 

Der nachstehend aufgeführte Antrag zur Umwandlung von Wald ist dem Regionalforstamt Kurkölnisches 
Sauerland zur Genehmigung vorgelegt worden: 

 

Antrag auf Waldumwandlung 

 

 

in der Gemeinde: Lennestadt  

Gemarkung: Elspe  

zur Änderung der Nutzungsart in Grünland 

mit einer Größe von: 30.000 m2   

 

Betroffen hiervon ist folgendes Grundstück/sind folgende Grundstücke 

Flur/e: 36 und 38  

Flurstück/e: 32 und 47  

 

 
Kompensationsfläche/n  

 
in der Gemeinde: Lennestadt Lennestadt Lennestadt  Plettenberg 

Gemarkung: Elspe Elspe  Elspe   Dankelmert 

Flur: 38 23   38   21 

Flurstück: 21 47   29   57,58 und 18 

mit einer Größe von: 5.050 m2 2.770 m2  10.100 m2  28.990 m2 

 
Dieses Vorhaben fällt unter die im Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Anlage 1 unter 
Nr. 17.1 bzw. 17.2 als „Erstaufforstung“ bzw. „Rodung von Wald zum Zwecke der Umwandlung in eine 
andere Nutzungsart“ bezeichneten Vorhaben. 

Gemäß § 7 des UVPG, ist in einer standortbezogenen bzw. allgemeinen Vorprüfung zu prüfen, ob die 
Vorhaben einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß §§ 6 bis 14 UVPG unterzogen werden müssen. 

 

Landesbetrieb Wald und Holz 

Nordrhein-Westfalen 



Nach Prüfung der Antragsunterlagen zu diesen Vorhaben einschließlich der geeigneten Angaben des 
Vorhabenträgers gemäß § 7 Abs. 4 des UVPG wurde entschieden, dass für das o. g. Vorhaben keine 
Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist, da erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen aufgrund 
der Größe, Merkmale und Wirkfaktoren der Maßnahme nicht zu erwarten sind. 

Die wesentlichen Gründe für das Nicht-Bestehen der UVP-Pflicht nach § 5 Abs. 2 UVPG, mit Bezug auf 
die jeweils einschlägigen Kriterien nach Anlage 3, sind der nachstehenden Gesamteinschätzung zur 
standortbezogenen Vorprüfung zu entnehmen: 

Die Umwandlungsflächen befinden sich im Geltungsbereich des LP 2 „Elsper-Senke-Lennebergland im 
LSG Typ A. Die Maßnahme hat weder für den Naturhaushalt, das Landschaftsbild noch die Erholungs-
funktion merkliche negative Auswirkungen. 

Diese Entscheidung wird gemäß § 5 Abs. 2 des UVPG hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Im Auftrag 

gez. Breit 


